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7. Beiblatt' ~.ätt. zur l>ar,lamentskorrg.sponde~ 26., November 1953 

der Ab€;. lb.·. G red 1 e r. Her z e 1 e und Genossen 

an den Bundesminister für· Finanzen, 

betreffend Mißstä.nde in der MG. 62 de:' Stadt Wj.e~l als ll.ufsichtsbehörde 

fUr ~ffent1iohe Verwaltar und ~ufsichtspersonene Nichibehebun~ solcher 

Mißstä.nde duroh das Bundesministerium für Finanzeno 

Gemäß der lI~ Delegierungsverordnung (v" 5.,401951i BG131"Nr ... 110) 

wurden weitere Gebiete der öffentliohen Verwaltung und .ll.ufsicht an die 

Landeshauptleute'Ubertragen. in Wien an den Bürgermeister als Landes~ 

hauptmann, der diese Agenden duroh die Mag»Abt o62 versehen iäßt o 

Es haben sioh nun bei. den rund 700 Öf.fentlichen Verwaltungen, die 

unter der Aufsicht des Magistrate der Stadt Vlien stehen, wiederholt 

Unzuk~mmlichkeiten ergeben, die geeignet sin~ eine ~ntspxeehende ver­

~ßenssichernde !I'ätigkeit zu gefährden. Betroffene haben sioh wiederholt 

an das BundesIllinisteriuin für Finanzen um .Abhilfe gewendet und ersucht, 

d~8 Bundesministerium wolle die betreffenden Akten an sich ziehen und 

selbst erledigen, was nach der II o Delegierungsverordnung jederzeit 

m~glieh ist, da der Landeshauptmann keine eigene Kompet~nz in diesen 

Dingen besi~zt. 

'l'rotz sohwerster Verstöße gegen eine ordnungsgemäße .Amtsführung 

hat dae Bundesministerium fjr Finanzen niemals eingegriffen, sondern 

eich' damit begnügt, die Eingabe an den Magist:t'at der Stadt Wien zur 

weiteren Amtshandlung weiterzureioheno Es braucht nicht hinzugefügt 

zu werden, Q,aß diese Prozedur keine erfolgversprechende ilst ... Der 'Ma­

gistrat läßt offenkundi~ttbelstände t wi e Verfehlungen öffentlioher 
I . - I 

Verwalt~r u.s.f. ruhig weiterbestehen, wedurch nicht nur das Vermögen 

der öffentlich verwalteten Firmen geschädigt wird, .sondern auoh die 

Gläubiger dieser Firmen gezwungen werden, . die Amtshaftung ge~ tend zu 

machen~ 
, 

Die lIc Delegierungsverordnun.g wurde seinerzeit hauptsäohlich 
, . 

zu dem Zwecke erlassen, das Vermögenssicherunga-Budget des Bundes zu 

restringieren~ Dies mag nun wohl eingetreten sein, aber die einzelnen 

Landeshauptleute 9 insbesondera deT Bürgermeister von Wien, mußten zahl­

reiol;le neue Kräfte einstellen, um die neuangefallenen Arbeiten zu be­

wältigen~ Diese neueingestellten Kräfte besitzen oft nicht diejenige 

Vo~bildung~ die zur Fährung solcher .Agend~n notwendig ist o Dadu.roh 
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ist die Aufsichtstätigkeit über die öffentliohen,Verwalter unwirksam 

geworden, was zu Sohädigungen der verwalteten Ve~ögenfUhrte. Meist 

handelt es sich hiebei ja um deutsohes Eigentu~, dessen treuhändige Ver­

waltung die Republik Österreioh trägt. Die ordentliohe Führung der 

t reuhändi gen Verwaltung wird auf diese Weise gefährdet. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher ~n den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die 

JJ. n fra ß es 

Ist der Herr Bundesminister gewillt, eine straffere Überwaohu.ng der 

MA. 62 durch das !undesministerium für Finanzen einzurichten und dafür 

zu sorgen, daß B~~ohwerden über die Landeshauptleu.te in solchen Fragen 

durch das Bundesminieterium selbst meritorisch erledigt werden' " Insbe­

sondere wolle in Fällen, wo die einzelmen Bundesländer als Parteien 

einer öffentlichen Verwaltung in Frage kommen, die Abnahme der Akten 

durch das Bundesministerium für Finanzen erwogen werden. 

--.-.'-'.-.... --... 
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